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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich im Jahr 2023 die Altersstruktur in der Landesverwaltung untergliedert 
nach Alterskohorten (unter 25, 25 bis 34, 35 bis 44, 45 bis 54, 55 bis 59, über 
60 Jahre) gestaltet (bitte differenziert nach Ressorts, nach deren nachgeordne-
ten Geschäftsbereichen sowie Behörden);

2.  wie sich die Anzahl der Beschäftigten in der Landesverwaltung in den ver-
gangenen zehn Jahren bis heute entwickelt hat (bitte differenziert nach Jahren, 
nach Altersstruktur, nach Ressorts, nach deren nachgeordneten Geschäftsbe
reichen sowie Behörden);

3.  wie sich die Anzahl der Beschäftigten in der Landesverwaltung in den kom-
menden fünf, zehn sowie 15 Jahren entwickeln wird (bitte differenziert nach 
Jahren, nach Altersstruktur, nach Ressorts, nach deren nachgeordneten Ge-
schäftsbereichen sowie Behörden);

4.  welche Erkenntnisse sie (bspw. aufgrund von Erhebungen, Auswertungen etc.) 
bezüglich der Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Landesver-
waltung hat (bitte differenziert nach Ressorts, nach deren nachgeordneten Ge-
schäftsbereichen sowie Behörden und sofern möglich im bundesweiten Ver-
gleich);

5.  welche Herausforderungen der demografische Wandel für die Landesverwal-
tung bisher mit sich gebracht hat sowie ihrer Kenntnis nach in den kommen-
den fünf, zehn sowie 15 Jahren mit sich bringen wird (bitte differenziert nach 
Ressorts, nach deren nachgeordneten Geschäftsbereichen sowie Behörden und 
sofern möglich im bundesweiten Vergleich);

Antrag
des Abg. Daniel Karrais u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme
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 6.  inwiefern sie konkrete Maßnahmen zur Demografiesicherung in der Landes-
verwaltung umsetzt bzw. umsetzen wird (bitte mit konkreter Darstellung der 
jeweiligen Maßnahme sowie den ggf. bisherigen daraus erzielten Ergebnissen 
und Erkenntnissen);

 7.  wie sich die Personalausgaben in der Landesverwaltung seit 2011 entwickelt 
haben, unter Darlegung, welche Entwicklung sie diesbezüglich in den kommen-
den fünf, zehn sowie 15 Jahren erwartet (bitte differenziert nach Jahren, nach 
Ressorts, nach deren nachgeordneten Geschäftsbereichen sowie Behörden);

 8.  in welchen Bereichen der Landesverwaltung es bereits heute Personalengpäs-
se gibt, unter Darlegung, welche Entwicklung sie diesbezüglich, insbesondere 
mit Blick auf den Einfluss des demografischen Wandels, in den kommenden 
fünf, zehn sowie 15 Jahren erwartet (bitte differenziert nach Ressorts, nach 
deren nachgeordneten Geschäftsbereichen sowie Behörden);

 9.  wie viele Stellen aufgrund des demografischen Wandels in den vergangenen 
fünf Jahren bis heute in der Landesverwaltung nicht besetzt werden konnten, 
unter Darlegung, welche Entwicklung sie diesbezüglich in den kommenden 
fünf, zehn bzw. 15 Jahren erwartet (bitte differenziert nach Jahren, nach Res-
sorts, nach deren nachgeordneten Geschäftsbereichen sowie Behörden sowie 
mit Angabe, um welche Stellen es sich hierbei konkret handelt);

10.  von welcher Entwicklung des Personalbedarfs sie in den kommenden fünf, 
zehn sowie 15 Jahren ausgeht (bitte differenziert nach Ressorts, nach deren 
nachgeordneten Geschäftsbereichen sowie Behörden und mit Angabe, um 
welche Stellen es sich hierbei konkret handelt);

11.  inwiefern die Digitalisierung in der Landesverwaltung, insbesondere der Ein-
satz von künstlicher Intelligenz, dazu beitragen kann, Personalengpässen vor-
zubeugen (bitte mit konkreter Darstellung der betroffenen Bereiche sowie Per-
sonalstellen der Landesverwaltung, die dies betrifft sowie mit konkreter Dar-
stellung der Bereiche sowie Personalstellen der Landesverwaltung, bei denen 
diese Möglichkeit nicht besteht);

12.  inwiefern ihrer Kenntnis nach Personalstellen in der Landesverwaltung durch 
die Digitalisierung, insbesondere durch den Einsatz von künstlicher Intelli-
genz, künftig vollständig ersetzt werden könnten, sodass hierdurch freiwer-
dende Personalkapazitäten so eingesetzt werden könnten, dass bestehende 
oder künftige Personallücken geschlossen werden könnten (bitte differenziert 
nach Ressorts, nach deren nachgelagerten Geschäftsbereichen sowie Behör-
den und mit Angabe, um welche Stellen es sich hierbei konkret handelt); 

13.  in welchen Bereichen der Landesverwaltung dies ihrer Kenntnis nach nicht 
möglich ist (bitte differenziert nach Ressorts, nach deren nachgelagerten Ge-
schäftsbereichen sowie Behörden und mit Angabe, um welche Stellen es sich 
hierbei konkret handelt);

14.  welche Maßnahmen sie umsetzt bzw. umsetzen wird, um die Potenziale der 
Digitalisierung mit Blick auf den Personalmangel durch die Auswirkungen 
des demografischen Wandels auszuschöpfen (bitte mit konkreter Darstellung 
der jeweiligen Maßnahme sowie der hierfür eingesetzten Haushaltsmittel);

15.  wie die Digitalisierung den Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren ihrer An-
sicht nach verändern wird, insbesondere auch mit Blick auf die Potenziale und 
die Herausforderungen für die Landesverwaltung sowie die Auswirkungen 
des demografischen Wandels.

29.9.2023

Karrais, Goll, Weinmann, Dr. Rülke, Haußmann, Dr. Jung, Bonath, Brauer, 
Fischer, Haag, Heitlinger, Hoher, Reith, Dr. Schweickert, FDP/DVP
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B e g r ü n d u n g

Der Fachkräftemangel ist so groß wie nie. Schon heute haben wir eine Lücke von 
30 000 bis 40 000 Stellen in der öffentlichen Verwaltung in BadenWürttemberg. 
Wenn in den nächsten Jahren die sogenannten Babyboomer (Geburtsjahrgänge 
1950 bis 1969) das Renten bzw. Ruhestandsalter erreichen, wird sich dies nicht 
nur auf den Arbeitsmarkt maßgeblich auswirken, sondern auch auf die Personal-
strukturen der Landesverwaltung. Dabei steigt schon heute die Konkurrenz mit 
der Privatwirtschaft auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt um qualifizierte Nach-
wuchskräfte. Attraktive Beschäftigungsbedingungen sind unerlässlich, um qua-
lifiziertes Personal für die Landesverwaltung gewinnen zu können. Sowohl der 
demografische Wandel als auch die Digitalisierung werden den Arbeitsmarkt in 
den kommenden Jahren grundlegend verändern.

Der Antrag soll in Erfahrung bringen, welche Auswirkungen der demografische 
Wandel auf die Landesverwaltung hat und welche Potenziale die Digitalisierung 
in der Landesverwaltung hierbei bieten kann.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 16. November 2023 Nr. IM10305525/1 nimmt das Minis-
terium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium, dem Ministerium für Finanzen, dem Ministerium für Kul-
tus, Jugend und Sport, dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, 
dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, dem Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und 
Integration, dem Ministerium der Justiz und für Migration, dem Ministerium für 
Verkehr, dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz und dem Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen zu dem Antrag 
wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen 
zu berichten,

1.  wie sich im Jahr 2023 die Altersstruktur in der Landesverwaltung untergliedert 
nach Alterskohorten (unter 25, 25 bis 34, 35 bis 44, 45 bis 54, 55 bis 59, über 
60 Jahre) gestaltet (bitte differenziert nach Ressorts, nach deren nachgeordne-
ten Geschäftsbereichen sowie Behörden);

2.  wie sich die Anzahl der Beschäftigten in der Landesverwaltung in den ver-
gangenen zehn Jahren bis heute entwickelt hat (bitte differenziert nach Jahren, 
nach Altersstruktur, nach Ressorts, nach deren nachgeordneten Geschäftsberei-
chen sowie Behörden);

Zu 1. und 2.:

Die Ziffern 1 und 2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Die Entwicklung der Altersstruktur in der Landesverwaltung nach Köpfen – un-
tergliedert nach Alterskohorten in den vergangenen zehn Jahren bis heute (2013 
bis 2023) – ergibt sich aus den Tabellen zu den Ziffern 1 und 2 (Anlage 1). 
Für jedes Haushaltsjahr erfolgt differenziert nach Ressorts mit deren Geschäfts-
bereichen eine tabellarische Darstellung. Die Tabellen enthalten zudem innerhalb 
der jeweiligen Geschäftsbereiche – soweit jeweils möglich – eine Aufschlüsse-
lung orientiert an den Kapiteln des Staatshaushaltsplans. Entsprechende Anga-
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ben bezogen auf einzelne Behörden für den gesamten Personalkörper des Landes 
können mit vertretbarem Aufwand nicht erhoben werden. Um eine einheitliche 
Datenerhebung zu ermöglichen, wird für die Angaben in den Tabellen jeweils 
der 1. Januar eines Jahres als Stichtag verwendet. Beschäftigte im 60. Lebensjahr 
wurden in der Erhebung nicht ausgeklammert, sondern in der Spalte „ab 60“ auf-
genommen. 

Die Ressorts weisen hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Angaben darauf hin, 
dass im Auswertungszeitraum einige Änderungen bei der Abgrenzung der Ge-
schäftsbereiche der Ministerien erfolgten. 

3.  wie sich die Anzahl der Beschäftigten in der Landesverwaltung in den kommen-
den fünf, zehn sowie 15 Jahren entwickeln wird (bitte differenziert nach Jahren, 
nach Altersstruktur, nach Ressorts, nach deren nachgeordneten Geschäftsbe-
reichen sowie Behörden);

Zu 3.:

Eine Statistik zur Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten in der Landesver-
waltung in den kommenden fünf, zehn sowie 15 Jahren liegt nicht vor und ist 
aufgrund einer Vielzahl von unbekannten und nicht prognostizierbaren Einfluss-
faktoren auch seriöser Weise nicht darstellbar. 

Die Projektion der Altersstruktur in die Zukunft ist stets mit Annahmen und Un-
sicherheiten behaftet und liefert somit keine validen Aussagen. Den Ausgangs-
punkt für die Prognose bilden grundsätzlich die ermittelten Daten der aktuellen 
Altersstruktur, die allerdings nur eine Momentaufnahme darstellen und nicht le-
diglich fortgeschrieben werden können. Vielmehr müssten Annahmen über zent-
rale Einflussfaktoren der zukünftigen Altersstruktur getroffen und diese gewichtet 
werden, die dann der Berechnung zugrunde gelegt werden. Beispielhaft zu nen-
nen ist hierbei die durch den Haushaltsgesetzgeber festgelegte Größenordnung 
des künftigen Stellen- und Personalbestands, mögliche Umstrukturierungen in 
der Landesverwaltung, die Anzahl von Versetzungen zu anderen Dienstherren, 
Kündigungen, Auflösungsverträge, tatsächliches Renteneintrittsalter, vorzeitige 
Verrentungen, sonstige Fluktuation sowie die Anzahl und das Lebensalter der 
Neueinstellungen.

4.  welche Erkenntnisse sie (bspw. aufgrund von Erhebungen, Auswertungen etc.) 
bezüglich der Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Landesver-
waltung hat (bitte differenziert nach Ressorts, nach deren nachgeordneten 
Geschäftsbereichen sowie Behörden und sofern möglich im bundesweiten Ver-
gleich);

Zu 4.:

Konkrete Erhebungen und Auswertungen zu den Auswirkungen des demografi-
schen Wandels auf die Landesverwaltung – auch im bundesweiten Vergleich – 
liegen den Ressorts nicht vor. 

Darüber hinaus zeigen sich im Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Ju-
gend und Sport für den Bereich der Lehrkräfte grundsätzlich folgende Auswir-
kungen des demografischen Wandels: In diesem Schuljahr ist die demografische 
Entwicklung infolge der in den letzten Jahren im Trend gestiegenen Geburtenzahl 
und infolge des aktuellen Migrationsgeschehens in den Grundschulen in Baden-
Württemberg deutlich erkennbar. Die Schülerzahlen sind gegenüber dem Vorjahr 
angestiegen, was in der Unterrichtsversorgung einen Mehrbedarf an Lehrkräfte-
stellen zunächst in der Grundschule erzeugt. Da die Schülerinnen und Schüler 
weiter „durchwachsen“, besteht ein Mehrbedarf an Lehrkräftestellen anschließend 
in den Schulen der Sekundarstufe I. Diese Entwicklung ist in anderen Bundes-
ländern ähnlich. Auch das Statistische Landesamt BadenWürttemberg geht in 
seiner Schülerzahlvorausrechnung für die kommenden Jahre zunächst von weiter 
ansteigenden Schülerzahlen aus. Bei den Lehrkräften haben die geburtenstarken 
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Jahrgänge etwa ab dem Schuljahr 2015/2016 durch ihre Pensionierungen einen 
großen Ersatzbedarf ausgelöst. Mittlerweile ist diese Pensionierungswelle über-
wunden und es steht die Pensionierung weniger starker Jahrgänge bevor. Ein 
Großteil der Lehrkräfte befindet sich aktuell im Alter von etwa 45 bis 54 Jahren, 
sodass in den kommenden Jahren auch mit einer entsprechenden Anzahl von Pen-
sionierungen und folglich Ersatzbedarf zu rechnen ist.

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz zeigt sich allgemein mit Blick auf die Anzahl der Personen, die in 
diesem Jahr und in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen, eine eindeutige 
Entwicklung des demografischen Wandels. In den nächsten Jahren werden dort ver-
hältnismäßig viele Personen in den gesetzlichen Ruhestand gehen. So erreichen ins-
besondere im Jahr 2026 und 2027 insgesamt 78 bzw. 71 Personen den gesetzlichen 
Ruhestand, wohingegen es im Jahr 2023 noch 34 Personen sind.

5.  welche Herausforderungen der demografische Wandel für die Landesverwal-
tung bisher mit sich gebracht hat sowie ihrer Kenntnis nach in den kommen-
den fünf, zehn sowie 15 Jahren mit sich bringen wird (bitte differenziert nach 
Ressorts, nach deren nachgeordneten Geschäftsbereichen sowie Behörden und 
sofern möglich im bundesweiten Vergleich);

Zu 5.:

Es liegen den Ressorts keine ausdifferenzierten, statistisch erfassten Daten zu der 
Frage vor, welche Herausforderungen der demografische Wandel für die Landes-
verwaltung – aufgeschlüsselt nach dem nachgeordneten Bereich – bisher mit sich 
bringt und in Zukunft noch bringen wird.

Der mit dem demografischen Wandel und anderen Faktoren einhergehende Fach 
und Arbeitskräftemangel stellt für alle – private wie öffentliche – Arbeitgeber eine 
große Herausforderung dar. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Landes 
BadenWürttemberg werden im Durchschnitt älter und gehen in den nächsten Jah-
ren in größerer Zahl in den Ruhestand. Gleichzeitig steht die Landesverwaltung 
in Konkurrenz mit der Privatwirtschaft auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sowie 
mit anderen öffentlichen, insbesondere kommunalen, Arbeitgebern um die sich 
verknappende Anzahl an qualifizierten Nachwuchskräften. Sofern insbesondere 
in den Mangelbereichen Stellen der öffentlichen Verwaltung für längere Zeit un-
besetzt bleiben, können öffentliche Aufgaben gegebenenfalls nur zeitlich verzö-
gert oder nur unter erhöhtem persönlichem Einsatz der vorhandenen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bewältigt werden (siehe ergänzend hierzu die Stellung-
nahme zum Antrag der Abg. Dr. Timm Kern und Daniel Karrais u. a. FDP/DVP,  
Landtagsdrucksache 17/4894, Maßnahmen wider den Personalmangel in der 
öffent lichen Verwaltung). Hinsichtlich einer zeitlichen Projektion der Heraus
forderungen des demografischen Wandels in den kommenden fünf, zehn und  
15 Jahren für die Landesverwaltung wird ergänzend auf die Stellungnahme zu Zif-
fer 3 verwiesen. 

Ergänzend verweist das Ministerium der Justiz und für Migration bezüglich der 
Herausforderungen im Bereich des höheren Justizdienstes auf die Stellungnahme 
zu Ziffer 3 des Antrags der Fraktion der CDU, Landtagsdrucksache 17/5416, Ali-
mentation von Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälten in BadenWürttemberg (Ruhestandseintritte). Bis 2033 ist mit dem Eintritt 
bzw. der Versetzung in den Ruhestand von 21 Prozent der derzeit beschäftig-
ten Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (ohne 
Amtsanwältinnen und Amtsanwälte) zu rechnen. Diese Zahlen können sich än-
dern, weil die genannten Beschäftigten den Ruhestand sowohl vorverlegen als 
auch hinausschieben können. Die Zahlen liegen auf dem Niveau der Vorjahre 
und ausweislich einer Umfrage der Deutschen Richterzeitung im September 2023 
deutlich unter denen anderer Landesjustizverwaltungen.
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6.  inwiefern sie konkrete Maßnahmen zur Demografiesicherung in der Landes-
verwaltung umsetzt bzw. umsetzen wird (bitte mit konkreter Darstellung der 
jeweiligen Maßnahme sowie den ggf. bisherigen daraus erzielten Ergebnissen 
und Erkenntnissen);

Zu 6.:

Als geeignete Maßnahme zur Demografiesicherung in der Landesverwaltung 
kommt insbesondere der Gewinnung von qualifiziertem Personal und Nach-
wuchskräften eine wichtige Bedeutung zu. Attraktive Beschäftigungsbedingun-
gen sind somit unerlässlich, um auch künftig im Wettbewerb mit der Privatwirt-
schaft sowie anderen öffentlichen Arbeitgebern und Dienstherren leistungsstarkes 
und qualifiziertes Personal für die Landesverwaltung gewinnen und auch binden 
zu können. 

Die Ministerien und Dienststellen des Landes setzen darum eine Vielzahl von 
Maßnahmen und Initiativen um, um geeignetes Personal für die Landesverwal-
tung zu rekrutieren. Diesbezüglich wird auf die Stellungnahme zu Ziffer 2 des 
Antrags des Abg. Michael Joukov u. a. GRÜNE, Landtagsdrucksache 17/2257, 
Nachwuchsgewinnung in der Landesverwaltung, verwiesen. Ergänzend wird hin-
sichtlich Maßnahmen zur Verbesserung der Gewinnung von Nachwuchskräften 
und deren Niederschlag auf die Bewertung und Ausweisung von Stellen, Bereit-
stellung von Ausbildungsplätzen sowie Ermöglichung unterschiedlicher Teilzeit-
modelle auf die Stellungnahme zu Ziffer 10 des Antrags des Abg. Nicolas Fink 
u. a. SPD, Landtagsdrucksache 17/4521, Personalplanung der Landesregierung, 
Bezug genommen. 

Darüber hinaus schließen sich die Ressorts bei der Personalgewinnung immer 
stärker zusammen und werben unter der internationalen Dachmarkenkampagne 
des Landes „THE LÄND“ gemeinsam um Nachwuchskräfte (siehe auch Stel-
lungnahme zu Ziffer 8 des Antrags des Abg. Michael Joukov u. a. GRÜNE, 
Landtagsdrucksache 17/2257, Nachwuchsgewinnung in der Landesverwaltung). 
Ein Beispiel hierfür ist das gemeinsame Stellen-Dachportal (siehe hierzu unter 
www.baden-wuerttemberg.de/stellen), das neben der Stellenbörse des Landes 
BadenWürttemberg auch eine Übersicht über die Karrieremöglichkeiten bei 
allen Ressorts mit allen spezifischen Karriereseiten bietet. 

Die Ressorts haben sich im Einzelnen – ergänzend zu den jeweilig geschilderten 
Maßnahmen in den obengenannten Landtagsdrucksachen – wie folgt geäußert: 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kom-
munen werden beispielsweise folgende Maßnahmen zur Gewinnung von Personal 
ergriffen: Zur Rekrutierung von Nachwuchskräften in der Laufbahn des höheren 
Verwaltungsdienstes sind Maßnahmen u. a. die Teilnahme an Berufsinformati-
ons und Karrierefachmessen, die Herausgabe von Werbematerial (Flyer, Bro-
schüren), aktuelle Informationen auf der Internetseite des Ministeriums sowie 
die verstärkte Ausbildung von Rechtsreferendarinnen und referendaren. Darüber  
hinaus ist die Ermöglichung unterschiedlicher Teilzeitmodelle und mobilen Ar-
beitens ebenfalls ein erfolgreich genutzter Baustein der Personalgewinnung. 

Die Polizei BadenWürttemberg wirbt zudem seit April 2023 mit der neuen Nach-
wuchswerbekampagne „DU VERDIENST EIN WIR“. Die crossmediale Kam-
pagne setzt verstärkt auf digitale Information: Auf Instagram, Facebook und 
Youtube, einem neu gestalteten Internetauftritt für die Nachwuchswerbung sowie 
einem OnlineBewerbungsportal wird neben der Werbung in klassischen Print-
medien Interesse geweckt. Die Nachwuchswerbekampagne ist zentraler Baustein 
einer effektiven Nachwuchswerbung für die Polizei und unterstützt die seit dem 
Jahr 2016 laufende größte Einstellungsoffensive in der Geschichte der Polizei 
BadenWürttemberg. 

Als moderner und seit dem Jahr 2016 zertifizierter Arbeitgeber bietet die Polizei 
BadenWürttemberg gute Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie, zum Beispiel durch flexible Arbeitszeiten und die Ermöglichung von Arbeiten 
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in Teilzeit. Unter anderem besteht die Möglichkeit, den Vorbereitungsdienst im 
Rahmen der Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren.

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen wird der absehbare Bedarf 
an Beschäftigten zahlenmäßig bei der Einstellung der Auszubildenden und auch 
bei der Ausstattung der Bachelor-Studiengänge berücksichtigt. Um mit der freien 
Wirtschaft zu konkurrieren, sind moderne Arbeitsformate und plätze, Personal-
entwicklungsmöglichkeiten sowie weitere attraktivitätssteigernde Maßnahmen 
unerlässlich. Alle tarifrechtlichen Möglichkeiten wie z. B. Höhergruppierung, 
Stufenlaufzeitverkürzung oder Vergabe von Leistungsprämien werden ausge-
schöpft. Die Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule BadenWürttemberg 
(DHBW) wurde intensiviert (ITNachwuchs, Aufstiegsmaster, Bau etc.), um so 
junge Fachkräfte zu gewinnen und zu binden. In der Steuerverwaltung gibt es 
Möglichkeiten des beruflichen Quereinstiegs in bestimmten Aufgabenbereichen 
wie beispielsweise in der Grundstückswertstelle oder die Einstellung von Wirt-
schaftswissenschaftlern als wissenschaftliche Sachverständige in der Betriebs-
prüfung der Steuerverwaltung. In der Steuerverwaltung und der Allgemeinen 
Finanzverwaltung wurde für Auszubildende, die minderjährige Kinder betreuen, 
Angehörige pflegen oder die schwerbehindert sind, die Möglichkeit geschaffen, 
die berufspraktische Ausbildungsphase in Teilzeit zu absolvieren. Daneben stehen 
allgemeine attraktivitätssteigernde Maßnahmen wie Leitbild Führung, betrieb-
liches Eingliederungsmanagement (BEMVerfahren), Neues Arbeiten, JobBike 
BW, JobTicket BW, Audit Beruf und Familie, KiTaPlätze, Gesundheitsmanage-
ment.

Um sich auf die demografischen Entwicklungen einstellen und den Ersatzbedarf 
besser planen zu können, hat das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport für 
den Bereich der Lehrkräfte eine Modellrechnung entwickelt. Anhand dieser las-
sen sich der Ersatzbedarf bestimmen und somit entsprechende Maßnahmen er-
greifen, um der demografischen Entwicklung bei den Lehrkräften vorzubeugen. 
Insbesondere können die Studienkapazitäten angepasst werden. Um der aktuellen 
demografischen Herausforderung in den Schulen zu begegnen, wurden bereits 
zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um den zusätzlichen Bedarf an Lehrkräften zu 
decken. Neben dem Einsatz von Pensionärinnen und Pensionären oder dem mög-
lichen Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand, gehört dazu auch, dass 
Lehrkräfte in Teilzeit ihren Arbeitsumfang erhöhen oder der Direkteinstieg für 
Personen ohne Lehramtsstudium geöffnet wird. Darüber hinaus hat das Ministe-
rium für Kultus, Jugend und Sport zur weiteren Personalgewinnung eine Werbe-
kampagne für den Direkteinstieg gestartet, mit der zusätzliche Lehrerinnen und 
Lehrer gewonnen werden sollen. Die Kampagne war bisher sehr erfolgreich – es 
haben sich Stand Anfang September etwa 400 Personen für den Direkteinstieg 
registriert. 

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus arbeitet stetig an der Ver-
besserung seiner Attraktivität als Arbeitgeber. Hierzu werden insbesondere ein 
bestmögliches OnBoarding, eine größtmögliche Flexibilisierung der Arbeitszeit, 
wie z. B. umfangreiche HomeofficeMöglichkeiten und unterschiedliche Teilzeit-
beschäftigungsmodelle, sowie Unterstützung bei der Mobilität (z. B. JobTicket 
BW, JobBike BW) und ein umfassendes Fort und Ausbildungsangebot zur Ver-
fügung gestellt.

Zur Steigerung der Attraktivität wurden im Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Integration bereits zahlreiche Maßnahmen ergriffen. Die verschiedenen Mög-
lichkeiten der Flexibilisierung wie Teilzeit, Gleitzeit, Familienpflegezeit, Mobiles 
Arbeiten oder das Freistellungsjahr (sogenanntes „Sabbatical“) werden bereits in 
großem Umfang genutzt. Darüber hinaus besteht ein umfassendes Angebot zur 
beruflichen Fort und Weiterbildung. Regelmäßig werden zudem InhouseFort-
bildungen angeboten. Die Arbeitsplätze sind modern, ergonomisch und mit aktu-
eller Technik ausgestattet inklusive Teilausstattung für das Homeoffice (Laptop,  
höhenverstellbarer Schreibtisch, Headset etc.). Beschäftigte erhalten einen Zu-
schuss zum JobTicket BW. Es besteht die Möglichkeit zur Nutzung JobBike BW.
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Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz be-
teiligt sich mit einem Transformationspiloten im Rahmen des Verwaltungsmoder-
nisierungsprozesses beim Staatsministerium, mit der sog. Musterausschreibung. 
Hierbei werden die Stellenausschreibungen über alle Fachbereiche hinweg mo-
derner und ansprechender gestaltet, um möglichst viele potenzielle Bewerberin-
nen und Bewerber gewinnen zu können. Diese befinden sich aktuell noch in der 
technischen Umsetzung.

7.  wie sich die Personalausgaben in der Landesverwaltung seit 2011 entwickelt 
haben, unter Darlegung, welche Entwicklung sie diesbezüglich in den kommen-
den fünf, zehn sowie 15 Jahren erwartet (bitte differenziert nach Jahren, nach 
Ressorts, nach deren nachgeordneten Geschäftsbereichen sowie Behörden);

Zu 7.:

Die Entwicklung der Personalausgaben in der Landesverwaltung seit 2011 bis 2022 
ergibt sich aus der Tabelle zu Ziffer 7 (Anlage 2). Für jedes abgeschlossene 
Haushaltsjahr erfolgt jeweils zum 31. Dezember differenziert nach Ressorts mit 
deren Geschäftsbereichen eine tabellarische Darstellung. Unterjährige Angaben 
zum noch laufenden Haushaltsjahr 2023 erfolgen nicht. Die Tabellen enthalten 
zudem innerhalb der jeweiligen Geschäftsbereiche – soweit jeweils möglich – 
eine Aufschlüsselung nach Kapiteln des Staatshaushaltsplans. Entsprechende 
Angaben bezogen auf einzelnen Behörden können auch hier (siehe bereits Stel-
lungnahme zu Ziffer 1 und 2) mit vertretbarem Aufwand für den gesamten Per-
sonalkörper des Landes nicht erhoben werden.

Unter Personalausgaben werden alle Ist-Ausgaben der Hauptgruppe 4 (einschließ-
lich derer in den Titelgruppen) sowie die Personalaufwendungen der einschlägi-
gen Aufwandsziffern bei den Landesbetrieben erfasst. Die Ausgaben für Versor-
gungsbezüge, Fürsorgemaßnahmen, Beihilfen etc. in den Kapiteln „Allgemeine 
Bewilligungen“ der einzelnen Einzelpläne sind nicht berücksichtigt.

Die Ressorts weisen hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Angaben darauf hin, 
dass im Laufe der Jahre einige Änderungen bei der Abgrenzung der Geschäfts-
bereiche der Ministerien erfolgten. 
 
Eine konkrete datenbezogene und valide Prognose zur erwarteten Entwicklung 
der Personalausgaben in der Landesverwaltung in den kommenden fünf, zehn so-
wie 15 Jahren kann aufgrund einer Vielzahl von unbekannten und nicht prognos-
tizierbaren Einflussfaktoren nicht erfolgen. Diesbezüglich wird ergänzend auf die 
Stellungnahme zu Ziffer 3 verwiesen. Bei künftigen Personalausgaben kommen 
zudem weitere unbekannte Faktoren – wie Steigerungen in der Besoldungs- bzw. 
Gehaltstabelle etc. – hinzu. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Besoldung 
bzw. Vergütung auch personenbezogene Komponenten beinhaltet (z. B. Fami-
lienzuschlag), die aufgrund einer künftigen Beschäftigtenstruktur erst recht nicht 
prognostizierbar sind.

8.  in welchen Bereichen der Landesverwaltung es bereits heute Personalengpässe 
gibt, unter Darlegung, welche Entwicklung sie diesbezüglich, insbesondere mit 
Blick auf den Einfluss des demografischen Wandels, in den kommenden fünf, 
zehn sowie 15 Jahren erwartet (bitte differenziert nach Ressorts, nach deren 
nachgeordneten Geschäftsbereichen sowie Behörden);

Zu 8.:

In den kommenden Jahren scheiden geburtenstarke Jahrgänge aus dem Erwerbs-
leben aus, was auch im öffentlichen Dienst spürbar sein wird. Gleichzeitig sind 
junge, qualifizierte Fachkräfte nicht nur im öffentlichen Dienst, sondern auch in 
der Wirtschaft stark nachgefragt. Angesichts des demografischen Wandels und 
der Verschärfung des Wettbewerbs um Fachkräfte sind Personalengpässe in eini-
gen Bereichen der Landesverwaltung bereits heute erkennbar. Diesbezüglich und 
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hinsichtlich der erwarteten künftigen Entwicklung haben sich die Ressorts wie 
folgt geäußert:

Das Staatsministerium besitzt auch durch seine Stellenstruktur eine vergleichs-
weise hohe Attraktivität für Fachkräfte, die in der öffentlichen Verwaltung tä-
tig werden wollen. Somit konnten dort offene Stellen bislang stets nachbesetzt 
werden, auch wenn dies in einigen Bereichen (insbesondere in den niedrigeren 
Entgeltgruppen) intensiver Bemühungen mit teilweise wiederholten Ausschrei-
bungen bedurfte. Eine valide Prognose der künftigen Entwicklung ist dem Staats-
ministerium nicht möglich.

Im Geschäftsbereich des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kom-
munen gehören zu den personellen Herausforderungen und Problemlagen vor al-
lem die angespannte Bewerberlage bei bestimmten Berufsgruppen – insbesondere 
bei den technischen und informationstechnischen Berufen. Gerade im ITBereich 
sind fachlich besonders spezialisierte Stellen und Führungspositionen, die eine 
hohe fachliche Expertise erfordern, nur schwer zu besetzen. Aufgrund der Besol-
dungs- und Vergütungsstruktur nach den besoldungs- und tarifrechtlichen Vor-
gaben kann häufig nicht mit den in der freien Wirtschaft gezahlten Gehältern 
mitgehalten werden. Belastbare Aussagen zur weiteren Entwicklung können auf-
grund der Vielzahl an möglichen, teilweise noch unbekannten Einflussfaktoren 
nicht erfolgen.

Beim großen Personalkörper der Polizei ist es beim Polizeivollzugsdienst im 
Zeitraum von 2016 bis 2023 dank der größten Einstellungsoffensive in der Ge-
schichte der baden-württembergischen Landespolizei gelungen, mehr als 11 000 
junge Menschen für einen Eintritt in die Ausbildung des mittleren und gehobenen 
Polizeivollzugsdienstes zu gewinnen und somit die Auswirkungen der noch an-
haltenden Pensionierungswelle abzufedern. Die großen Anstrengungen im Rah-
men der Einstellungsoffensive führen bereits seit dem Jahr 2021 dazu, dass die 
jährlichen Personalzugänge im Polizeivollzugsdienst die Abgänge landesweit 
wieder übersteigen. Die kontinuierlich hohen Einstellungszahlen der vergangenen 
Jahre führen in den kommenden Jahren außerdem sukzessive zu einer personellen 
Verstärkung und Verjüngung aller Polizeidienststellen und Einrichtungen für den 
Polizeivollzugsdienst im Land. Um alle im Rahmen der größten Einstellungs-
offensive der Polizei BadenWürttemberg eingestellten Nachwuchskräfte nach 
erfolgreicher Ausbildung bzw. nach Abschluss des Studiums in den Polizeivoll-
zugsdienst übernehmen zu können, hat der Haushaltsgesetzgeber daher für den 
Doppelhaushalt 2023/2024 zusätzliche Planstellen für den Polizeivollzugsdienst 
bewilligt.

Statistische Erhebungen zu Personalengpässen im Sinne des Begriffsverständ-
nisses des Antrags liegen dem Ministerium für Finanzen nicht vor. Im Rahmen 
der üblichen Personalbewirtschaftung werden laufend aufgrund einer Vielzahl an 
Faktoren Dienstposten frei. Bei Nachbesetzungen kann es aus unterschiedlichen 
Gründen zu Vakanzen kommen, ohne dass dies stets mit Personalengpässen ein-
hergeht. Insofern werden durch die personalbewirtschaftenden Stellen laufend 
freie Dienstposten und Personalbedarfe erhoben und fortlaufend besetzt. Ergän-
zend wird auf die Antwort des Ministeriums für Finanzen zu Ziffer 6 des Antrags 
verwiesen.

Im Bereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport können bei der Lehrer-
einstellung bereits seit einigen Jahren mangels Bewerberinnen und Bewerbern in 
einzelnen Lehrämtern nicht alle Stellen mit regulär ausgebildeten Lehrkräften be-
setzt werden. Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport erstellt jährlich eine 
Modellrechnung zum künftigen Lehrkräfteangebot und Lehrkräftebedarf. Diese 
ist auch Grundlage für die gemeinsame Kapazitätsplanung mit dem Ministeri-
um für Wissenschaft, Forschung und Kunst für die Pädagogischen Hochschulen. 
Neben der Attraktivität des Lehrerberufs und den bereitgestellten Ausbildungska-
pazitäten wird das künftige Lehrkräfteangebot unter anderem von der demografi-
schen Entwicklung beeinflusst. Aufgrund der in den letzten Jahren erhöhten Stu-
dienkapazitäten ist mittelfristig eine Besserung des Lehrkräfteangebots in Sicht.
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Im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst gelingt 
es noch freiwerdende Stellen zu besetzen. Verschiedentlich zeigen sich jedoch 
durchaus bereits Engpässe, die dazu führen, dass in manchen Verfahren mehrfach 
ausgeschrieben werden muss, um den Personalbedarf zu decken.

Für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft lässt sich festhalten, dass der Fachkräftemangel sich in nahezu allen Be-
reichen bereits heute zeigt. Besonders schwierig gestaltet sich die Gewinnung gut 
ausgebildeter Fachkräfte im ITBereich und bei den Ingenieurinnen und Ingenieu-
ren, dort beinahe noch stärker im gehobenen als im höheren technischen Dienst. 
Aktuell zeichnet sich außerdem der Trend ab, dass es im Ballungsgebiet Stuttgart 
zunehmend schwieriger wird, Nachwuchskräfte im nichttechnischen Verwal-
tungsdienst für die Tätigkeit im Ministerium zu gewinnen.

Im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus gibt es bisher keine größe-
ren Personalengpässe in bestimmten Bereichen. Im Hinblick auf die bereits heute 
schon bestehenden Herausforderungen bei der Personalgewinnung im gehobenen 
Dienst und bei technischen Berufen ist aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre 
allgemein davon auszugehen, dass sich Schwierigkeiten bei der Personalgewin-
nung in diesen Bereichen weiter verschärfen werden. Im Übrigen können zu der 
weiteren Entwicklung aufgrund der Vielzahl der bestehenden Variablen, die diese 
Situation gegebenenfalls beeinflussen können, keine belastbaren Aussagen getrof-
fen werden.

Eine konkrete Aufstellung, in welchen Bereichen des Ministeriums für Soziales, 
Gesundheit und Integration derzeit Personalengpässe bestehen und inwiefern dies 
auf den demografischen Wandel zurückzuführen ist, ist nicht möglich. Grundsätz-
lich betrifft das Phänomen des demografischen Wandels die freie Wirtschaft als 
auch alle öffentlichen Bereiche gleichermaßen. Aus diesem Grund ist das Minis-
terium für Soziales, Gesundheit und Integration aktuell sowie perspektivisch in 
den nächsten Dekaden vor dieselben Herausforderungen wie andere Arbeitgeber 
im Land gestellt. Der Großteil der derzeitigen Belegschaft befindet sich im Alter 
zwischen 55 und über 60 und erreicht somit in den nächsten zehn Jahren das ruhe-
standsfähige Alter. Eine Prognose, wie sich der Arbeitsmarkt für die vorrangig im 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration vor-
handenen Berufe (beispielsweise klassische Verwaltungsangestellte und -beamte, 
Informatiker und medizinisch-technische Laborassistenteninnen und Assistenten 
etc.) entwickeln wird, kann nicht getroffen werden, da dies von vielen Faktoren 
abhängig ist, die nicht oder nur zu sehr geringen Teilen beeinflussbar sind. Hierzu 
zählt beispielsweise der Zuzug möglicher Arbeitskräfte aus dem Ausland sowie 
die Renten und Pensionspolitik.

Im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz und für Migration liegen derzeit 
ganz überwiegend keine nennenswerten Personalengpässe vor. Mit Blick auf die 
ausgewogene Altersstruktur der Beschäftigten lässt auch der Einfluss des demo-
grafischen Wandels keine solchen erwarten. Davon ausgenommen ist lediglich 
der Ärztliche Dienst sowie der Krankenpflegedienst im badenwürttembergischen 
Justizvollzug. Dort ist in allen Vollzugseinrichtungen des Landes ein Personal-
engpass festzustellen. So waren etwa zum Stichtag 1. Oktober 2023 lediglich rund 
55 Prozent aller Personalstellen für Ärztinnen und Ärzte besetzt. In der Laufbahn 
des mittleren Vollzugsdienstes im Justizvollzug, der die Beamtinnen und Beam-
ten des Krankenpflegedienstes angehören, beträgt die Stellenauslastung seit län-
gerem knapp 90 Prozent. Die weitere Entwicklung in diesen Laufbahnen in den 
kommenden Jahren lässt sich aufgrund unterschiedlichster Einflussfaktoren nicht 
prognostizieren.

Im Bereich des Ministeriums für Verkehr stellt insbesondere in der Mobilitäts-, 
Verkehrs- und Straßenbauverwaltung die Besetzung von Stellen vor allem mit 
technischem Hintergrund eine besondere Herausforderung dar und erfordert im-
mer wieder mehrmalige Ausschreibungen. Der Fachkräftemangel insbesondere 
im Ingenieurbereich dürfte sich in Zukunft weiter verschärfen und in Konkurrenz 
zur freien Wirtschaft zunehmend schwieriger werden.
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Im Ressortbereich des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz gibt es in allen Fachbereichen Personalengpässe, die sich zuneh-
mend verstärken. In vielen Fällen verlaufen insbesondere Ausschreibungsverfah-
ren ohne Erfolg, sodass ein zweites oder drittes Mal ausgeschrieben werden muss. 
Dabei kommt es vor, dass auch beim dritten Mal eine Stelle mangels geeigneter, 
sich bewerbenden Personen nicht besetzt werden konnte. 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen wird 
es insbesondere im Bereich des mittleren und gehobenen Dienstes immer schwie-
riger geeignetes Personal für unbesetzte Stellen zu finden. Dem wirkt das Mi-
nisterium für Landesentwicklung und Wohnen beispielsweise durch Auftritte bei 
Job-Messen, Informationsveranstaltungen sowie modernen Ausschreibungen ent-
gegen. Hier bedarf es weiterhin Flexibilität und großer Anstrengungen um geeig-
netes Personal zu finden.

Im Geschäftsbereich des Rechnungshofs gibt es Personalengpässe bereits in den 
technischen Berufen wie zum Beispiel Bauingenieure oder Informatiker. Diese 
Situation wird sich nach Einschätzung des Rechnungshofs durch den demografi-
schen Wandel noch verschärfen.

Seitens der Dienststelle des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit werden keine konkreten Personalengpässe aufgrund des demo-
grafischen Wandels benannt – auch wenn im mittleren und gehobenen Dienst so-
wie in den informationstechnischen Berufen deutliche (Nach)Besetzungsschwie-
rigkeiten auftreten. Diese Dienststelle stellt grundsätzlich als oberste Landesbe-
hörde eine der schlanksten Verwaltungen dar, insbesondere in den Bereichen der 
Zentralverwaltung.

9.  wie viele Stellen aufgrund des demografischen Wandels in den vergangenen 
fünf Jahren bis heute in der Landesverwaltung nicht besetzt werden konnten, 
unter Darlegung, welche Entwicklung sie diesbezüglich in den kommenden 
fünf, zehn bzw. 15 Jahren erwartet (bitte differenziert nach Jahren, nach Res-
sorts, nach deren nachgeordneten Geschäftsbereichen sowie Behörden sowie 
mit Angabe, um welche Stellen es sich hierbei konkret handelt);

Zu 9.:

Statistische Erhebungen zur Anzahl der unbesetzten Stellen in der Landesver-
waltung aufgrund des demografischen Wandels liegen den Ressorts nicht vor und 
diese könnten auch im Einzelfall nicht ermittelt werden. 

Aufgrund der Vielzahl von unbekannten und nicht prognostizierbaren Einflüssen 
im Personalbereich kann auch nicht belastbar dargestellt werden, welche Ent-
wicklung diesbezüglich in den kommenden fünf, zehn bzw. 15 Jahren zu erwarten 
ist. Die denkbaren Gründe, warum eine Stelle derzeit oder in der Zukunft unbe-
setzt ist bzw. sein wird, sind vielfältig (z. B. ungünstigere Arbeitsbedingungen im 
Vergleich zu privaten Arbeitgebern, räumliche Entfernung zur Arbeitsstelle etc.). 
Grundsätzlich ist zudem darauf hinzuweisen, dass bei einer ordnungsge mäßen 
Stellenbewirtschaftung aus unterschiedlichen Gründen immer ein bestimmter  
Sockel an unbesetzten Stellen verbleibt. Diesbezüglich wird auf die Stellungnah-
men zu Ziffer 2 des Antrags des Abg. Stephen Brauer u. a. FDP/DVP, Landtags-
drucksache 17/2412, Situation und Umgang mit nicht besetzten Stellen in der 
Landesverwaltung, sowie zu Ziffer 1 des Antrags der Fraktion der SPD, Landtags-
drucksache 16/3910, Unbesetzte Stellen in der Landesverwaltung und der Justiz 
von BadenWürttemberg, verwiesen.
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10.  von welcher Entwicklung des Personalbedarfs sie in den kommenden fünf, 
zehn sowie 15 Jahren ausgeht (bitte differenziert nach Ressorts, nach deren 
nachgeordneten Geschäftsbereichen sowie Behörden und mit Angabe, um  
welche Stellen es sich hierbei konkret handelt);

Zu 10.:

Mangels statistischer Erhebungen und aufgrund einer Vielzahl von unbekannten 
und nicht prognostizierbaren Faktoren (vgl. Stellungnahme zu Ziffer 3) kann eine 
konkrete, belastbare Aussage zur Entwicklung des Personalbedarfs in der Landes-
verwaltung in den kommenden fünf, zehn sowie 15 Jahren nicht getroffen werden. 

Ergänzend haben sich die Ressorts für ihren jeweiligen Geschäftsbereich wie 
folgt geäußert:

In Bezug auf die Lehrkräfte verweist das Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport auf die Ausführungen zu Ziffer 8 (Modellrechnung).

In den kommenden Jahren erreichen im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft die geburtenstarken Jahrgänge das Ruhe-
standsalter. Aufgrund dessen ist in allen Bereichen mit entsprechenden Personal-
abgängen zu rechnen und von einem erhöhten Personalbedarf auszugehen.

Die Entwicklung des Personalbedarfs wird im Ministerium für Soziales, Gesund-
heit und Integration im Rahmen der grundsätzlich alle zwei Jahre stattfinden-
den Aufstellung des Staatshaushaltsplans betrachtet, bewertet und entsprechend 
umgesetzt. Eine längerfristige Prognose des Personalbedarfs hängt von diversen 
Faktoren wie beispielsweise der sozial- oder gesundheitspolitischen Vorhaben ab, 
aus denen zusätzlicher Personalbedarf resultieren könnte. Die Coronapandemie 
hat zudem gezeigt, dass auch weitere externe Faktoren, die nicht prognostiziert 
werden können, den Personalbedarf des Ministeriums für Soziales, Gesundheit 
und Integration sprunghaft verändern können. Aus diesen Gründen wird eine über 
die Planaufstellungen hinausgehende Kalkulation des Personalbedarfs nicht vor-
genommen.

Für seinen Geschäftsbereich geht der Rechnungshof von einem konstanten Per-
sonalbedarf aus. Zwar wird sich die hohe Zahl der Altersabgänge (Ruhestand) in 
den nächsten Jahren abschwächen, jedoch ist davon auszugehen, dass aufgrund 
des Nachwuchskräftemangels Stellen weiterhin auch unbesetzt bleiben werden.

11.  inwiefern die Digitalisierung in der Landesverwaltung, insbesondere der Ein-
satz von künstlicher Intelligenz, dazu beitragen kann, Personalengpässen 
vorzubeugen (bitte mit konkreter Darstellung der betroffenen Bereiche sowie 
Personalstellen der Landesverwaltung, die dies betrifft sowie mit konkreter 
Darstellung der Bereiche sowie Personalstellen der Landesverwaltung, bei 
denen diese Möglichkeit nicht besteht);

Zu 11.:

Grundsätzlich bieten alle Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und Entlas-
tung des Personals – so auch die Digitalisierung und der Einsatz von künstlicher 
Intelligenz (KI) – ein großes Unterstützungspotenzial zur Vorbeugung von Perso-
nalengpässen.

Die Digitalisierung unterstützt die Landesverwaltung und die Justiz schon bis-
her in ihrer vielfältigen Aufgabenwahrnehmung. Beispielsweise ermöglicht die 
Einführung der Elektronischen Verwaltungsakte einen schnelleren und einfache-
ren Zugriff auf Informationen sowie eine zunehmende räumliche Ungebunden-
heit und damit Flexibilität der Aufgabenerledigung. Entsprechendes gilt für die 
elektronische Verfahrensakte, die in der Justiz eingesetzt wird. Durch den unter-
stützenden Einsatz von digitalen Tools und neuen Technologien können Verwal-
tungsprozesse optimiert und (teilweise) automatisiert werden. Gerade hochgradig 
standardisierte, wiederkehrende und gleichzeitig zeitaufwändige Arbeitsschritte 
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stehen einer Unterstützung durch moderne Hilfsmittel und einer jedenfalls teil-
weisen Automatisierung offen. Hierdurch können die Kapazitäten der vorhande-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlastet und auf den wesentlichen Kern der 
Entscheidungsfindung gebündelt werden.

Insbesondere die Entwicklung der KI hat das Potenzial, zu einer fundamentalen 
Veränderung für die Welt zu werden. Es handelt sich hier um eine technologi-
sche Revolution, deren Auswirkungen man momentan noch nicht abzuschätzen 
vermag. Insofern darf grundsätzlich auch (ohne die Nennung konkreter UseCa-
ses) davon ausgegangen werden, dass KI perspektivisch in allen Bereichen des 
Verwaltungshandelns unterstützend Einsatz finden kann. Dies betrifft zunächst 
alle Bereiche, in denen textuelles Arbeiten zum Tagesgeschäft gehört. Neben der 
Analyse und Klassifizierung von Dokumenten und der Erstellung von Texten und 
Zusammenfassungen (z. B. TextAssistenz Prototyp F13), gehören beispielsweise 
auch bessere Suchfunktionen und Übersetzungsfunktionen in den Tools der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu den denkbaren Optionen. KIgestützte Chatbots 
(z. B. CoronaChatbot COREY) werden ebenso eine wichtige Rolle bei der Di-
gitalisierung von Verwaltungsprozessen wie auch bei der Erreichbarkeit von Be-
hörden und der Verbesserung des Kundenservice spielen. KI kann bei der Bewäl-
tigung der Herausforderungen mit Blick auf die Demografie der Beschäftigten in 
der öffentlichen Verwaltung behilflich sein und gleichzeitig einen Beitrag zu einer 
spürbaren Effizienzsteigerung, zur Verbesserung der Entscheidungsfindung und 
zur Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten. Entsprechendes gilt 
für den Bereich der Justiz. Ergänzend wird auf die Stellungnahme zu Ziffer 13 des 
Antrags der Abg. Dr. Timm Kern und Daniel Karrais u. a. FDP/DVP, Landtags-
drucksache 17/4894, Maßnahmen wider den Personalmangel in der öffent lichen 
Verwaltung, verwiesen. 

12.  inwiefern ihrer Kenntnis nach Personalstellen in der Landesverwaltung durch 
die Digitalisierung, insbesondere durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, 
künftig vollständig ersetzt werden könnten, sodass hierdurch freiwerdende Per-
sonalkapazitäten so eingesetzt werden könnten, dass bestehende oder künftige 
Personallücken geschlossen werden könnten (bitte differenziert nach Ressorts, 
nach deren nachgelagerten Geschäftsbereichen sowie Behörden und mit An-
gabe, um welche Stellen es sich hierbei konkret handelt); 

Zu 12.: 

Die Digitalisierung und der Einsatz von KI in der Landesverwaltung bieten viel-
fältige Chancen, aber auch Herausforderungen für die Personalplanung. 

Wichtig ist es zunächst mit Nachdruck zu betonen, dass KI lediglich ein Werk-
zeug darstellt, das Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesverwaltung und 
der Justiz helfen kann, Entscheidungen vorzubereiten, Abläufe zu vereinfachen 
und gegebenenfalls insbesondere wiederkehrende und monotone Prozesse ganz 
oder teilweise zu automatisieren. KI ist ohne Zweifel als Werkzeug dazu geeignet, 
Verbesserungspotenziale im Verwaltungshandeln zu heben, aber das vollstän dige 
Ersetzen von Personal und damit des Menschen in den teils sehr komplexen Ent-
scheidungsfindungsprozessen ist weder ein Ziel der Landesregierung noch ist dies 
zu erwarten. So verbietet etwa Artikel 22 Absatz 1 der Datenschutz-Grundverord-
nung grundsätzlich, dass eine betroffene Person einer ausschließlich auf einer au-
tomatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung 
unterworfen wird, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähn-
licher Weise erheblich beeinträchtigt. So muss man zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
attestieren, dass es zwar vielfältige Überlegungen und einige Leuchtturmprojekte 
gibt, um KI in das Verwaltungshandeln zu integrieren, aber diese Schritte gesamt-
heitlich betrachtet noch keinen Reifegrad entwickelt haben, der ein Umschichten 
von Personalkapazitäten als realistisches, kurzfristiges Szenario erscheinen lässt. 
Ohne Zweifel wird KI unser aller Arbeitsleben revolutionieren, aber nicht von 
heute auf morgen.

Durch Digitalisierungsvorhaben und durch den Einsatz von KI werden nicht 
zwangsläufig und ausschließlich Aufgaben und damit Ressourcenbedarfe ent-
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fallen. In verschiedenen Bereichen führt ein steigender Grad an Digitalisierung 
und der Einsatz von KI zu Aufgaben und Ressourcenverschiebungen und im 
Einzelfall auch zu erhöhten Aufwänden in einzelnen Bereichen. Dies betrifft ins-
besondere die Bereiche der Informationstechnologie und der Informations- und 
Cybersicherheit. Inwieweit und zu welchem Zeitpunkt nennenswerte Effekte ein-
treten, kann somit zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht seriös beantwortet werden. 
Aufgrund der dynamischen Entwicklung ist auch eine konkret stellenbezogene, 
belastbare Aussage, inwieweit durch künftige Digitalisierungsprojekte oder den 
Einsatz von KI Personal zumindest teilweise ersetzt oder umgeschichtet werden 
kann, aktuell nicht möglich.

13.  in welchen Bereichen der Landesverwaltung dies ihrer Kenntnis nach nicht 
möglich ist (bitte differenziert nach Ressorts, nach deren nachgelagerten Ge-
schäftsbereichen sowie Behörden und mit Angabe, um welche Stellen es sich 
hierbei konkret handelt);

Zu 13.:

Der Einsatz von KI wird durch rechtliche Vorgaben eingeschränkt. Insbesondere 
verbietet Artikel 22 Absatz 1 der Datenschutz-Grundverordnung grundsätzlich, 
dass eine betroffene Person einer ausschließlich auf einer automatisierten Ver-
arbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen wird, 
die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheb-
lich beeinträchtigt. Überdies sollen nach Artikel 5 des Vorschlags für eine „Ver-
ordnung des europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisier-
ter Vorschriften für künstliche Intelligenz (Gesetz über künstliche Intelligenz) 
und zur Änderungen bestimmter Rechtakte der Union – COM(2021) 206 final“ 
dort aufgelistete Praktiken im Bereich der KI verboten werden. 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass in allen Bereichen, die direkte zwi-
schenmenschliche Interaktion und Empathie erfordern, KI und damit auch die 
Digitalisierung eine unterstützende und nicht ersetzende Rolle spielen wird. Bei-
spielhaft zu nennen sind hierbei die Sozialarbeit und auch weite Teile des Poli-
zeidienstes, der Justiz und des Gesundheitswesens. In diesen und vergleichbaren 
Bereichen wird der menschliche Faktor auch in Zukunft eine entscheidende Rolle 
spielen. In der Bildung und Erziehung wird KI sicherlich unterstützend eingesetzt 
werden können, dennoch wird die Rolle von Lehrerinnen, Lehrern, Erzieherinnen 
und Erziehern weiterhin und in Zukunft wohl noch verstärkt von entscheidender 
Bedeutung sein, um die sozialen und emotionalen Kompetenzen von Kindern und 
Jugendlichen zu entwickeln. 

Wenn es um den Kernbereich des Verwaltungshandelns geht, wird KI bei hoch-
komplexen Entscheidungen nur sehr begrenzt eingesetzt werden können, da die 
teils sehr weitreichenden Entscheidungen unter anderem auch von politischen, 
ethischen und moralischen Überlegungen getragen werden müssen. Insbesondere 
Entscheidungen, die breite gesellschaftliche Auswirkungen haben, müssen auch 
in Zukunft von Menschen getroffen werden. Aber auch im Rahmen von höchst 
individuellen Themen und bei rechtlichen Angelegenheiten wird es stets einer 
menschlichen Instanz bedürfen, die komplexe rechtliche Interpretationen durch-
führt und ethische Fragen zu beantworten vermag. Für den Bereich der Justiz gilt 
das Vorstehende entsprechend und in besonderem Maße. Die Letztverantwortung 
für justizielle Entscheidungen ist verfassungsrechtlich abgesichert (vgl. Artikel 92 
des Grundgesetzes, der die rechtsprechende Gewalt den Richtern anvertraut, de-
ren menschliche Intuition und Urteilsvermögen nicht durch maschinelle Abläufe 
von Algorithmen ersetzt werden können).

Aufgrund der Aufgabenvielfalt in der Landesverwaltung und der dynamischen 
Entwicklung im Bereich der Digitalisierung können konkrete stellenbezogene 
Angaben, in welchen Bereichen der Landesverwaltung durch die Digitalisierung 
(insbesondere durch den Einsatz von KI) Personalstellen künftig nicht vollständig 
ersetzt werden können, nicht erfolgen.
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14.  welche Maßnahmen sie umsetzt bzw. umsetzen wird, um die Potenziale der Di-
gitalisierung mit Blick auf den Personalmangel durch die Auswirkungen des 
demografischen Wandels auszuschöpfen (bitte mit konkreter Darstellung der 
jeweiligen Maßnahme sowie der hierfür eingesetzten Haushaltsmittel);

Zu 14.:

Die Digitalisierung betrifft alle Lebensbereiche und wird den Arbeitsmarkt in den 
kommenden Jahren auf vielfältige Weise beeinflussen. Auch die Landesregie-
rung ist bestrebt, die Potenziale der Digitalisierung gewinnbringend zu nutzen. 
Die ressortübergreifende Digitalisierungsstrategie „digital.LÄND“ bündelt dabei 
wegweisende Projekte und gibt Impulse für die digitale Transformation in den 
nächsten Jahren. Zur Digitalisierung in BadenWürttemberg informiert die Lan-
desregierung auf dem Infoportal www.digital-laend.de. Ergänzend hierzu gibt der 
Digitalisierungsbericht der Landesregierung einen umfassenden Überblick zu den 
bisherigen Projekten und ihrem jeweiligen Fortschritt.

Bezüglich konkreter Maßnahmen, um die Potenziale der Digitalisierung mit Blick 
auf den Personalmangel durch die Auswirkungen des demografischen Wandels 
auszuschöpfen, kann im Einzelnen noch Folgendes ergänzt werden:

Das Staatsministerium evaluiert den Prototyp F13, welcher zu einer Vollversion 
weiterentwickelt werden soll.

Entscheidend für eine nachhaltige Nutzung und den Einsatz von Transformer
Modellen und KI ist der Aufbau spezifischen Wissens und erforderlicher Kom-
petenzen im Bereich der Digitalen Transformation der öffentlichen Verwaltung. 
Das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen hat hierzu die 
Digitalakademie@bw ins Leben gerufen, welche als Kompetenznetzwerk neue 
Formate der Qualifizierung und des Wissenstransfers in der Verwaltung schafft.

Das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen, das Ministeri-
um für Kultus, Jugend und Sport sowie das Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Integration haben erste Tools erfolgreich eingesetzt (TextAssistenz Prototyp 
F13; Software für Verständliche Sprache TextLab und teilweise Übersetzungen 
mittels DeepL auf dem Serviceportal service-bw) und werden auch zukünftig be-
strebt sein, technische Neuerungen in die Verwaltungsabläufe zu integrieren, um 
die digitale Transformation aktiv mitzugestalten.

Das Ministerium für Wirtschaft Arbeit und Tourismus setzt mit dem Projekt  
KIVO | KIVoicebot der IW4.0 im Rahmen der Initiative Wirtschaft 4.0 BW eine 
KIbasierte Anwendung um, die als Sprach oder Textassistent Anfragen zu För-
derprogrammen beantwortet. KIVO basiert auf leistungsstarken KI-Sprachmodel-
len und wurde von den Startups Convaise und Aleph Alpha in Zusammenarbeit 
mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus und dem Innovations-
labor der Landesregierung (InnoLab_bw) entwickelt. Das Projekt ist aktuell als 
Minimum Viable Product (MVP, erste minimal funktionsfähige Iteration eines 
Produkts) auf dem Portal der IW4.0 http://www.wirtschaft-digital-bw.de einge-
bunden und wird fortlaufend auf Basis der Rückmeldungen der Nutzerinnen und 
Nutzer weiterentwickelt und stetig verbessert. Im Rahmen der innovationsorien-
tierten Beschaffung können Erfahrungen erlangt und Mehrwerte durch KIAn-
wendungen in der Verwaltung getestet werden, auch um letztlich zur eigenen Ent-
lastung zum Beispiel Standardfragen zu Förderprogrammen oder weiteren The-
men aufzufangen. Als weitere Digitalisierungsmaßnahmen sind die Einführung 
der EAkte sowie des elektronischen Bewerbermanagementsystems, welche eine 
dezentrale Bearbeitung und in flexiblen Arbeitsmodellen ermöglichen, zu nennen.

Digitalisierungsmaßnahmen werden im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst, des Ministeriums für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft und des Ministeriums für Verkehr in vielen Bereichen genutzt 
und weiterentwickelt. Die Digitalisierung von Fachanwendungen, Genehmi-
gungstools, verwaltungsinterner Prozesse sowohl behördenintern als auch in der 
behördenübergreifenden Zusammenarbeit zielen dabei in erster Linie auf die Be-
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schleunigung und Verbesserung von Verfahren und Verwaltungsabläufen ab. Im 
Ministerium für Verkehr wird eine Digitalisierungsstrategie entwickelt. Ein wich-
tiger Baustein ist das Projekt DigiV für die Digitalisierung verwaltungsinterner 
Leistungen und Anträge. Die Bibliothek wird ab 2024 digital verwaltet und bietet 
künftig sowohl eine Online-Ausleihe als auch Zugänge zu digitalen Medien und 
Abonnements für das Personal an.

Auf welche Weise die Potenziale der Digitalisierung im Geschäftsbereich des 
Ministeriums der Justiz und für Migration bestmöglich ausgeschöpft werden 
können, wird aktuell geprüft. Durch die in diesem Zusammenhang identifizierten 
Maßnahmen wird einem etwaigen Personalmangel auch effizient begegnet wer-
den können. Dabei wird mit OLGA beim Oberlandesgericht Stuttgart und Codefy 
beim Landgericht Hechingen sowie mit weiteren Pilotprojekten, zum Beispiel im 
Bereich der Urteilsanonymisierung oder der Prozesskostenhilfe, der Einsatz von 
KI bereits erprobt.

Im Ressortbereich des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz werden die Hauptgeschäftsprozesse – dazu zählen insbesondere 
die Prozesse um die Genehmigungs- und Förderverfahren im Verbraucherschutz, 
Ländlichen Raum und in der Land und Forstwirtschaft – auch vor dem Hinter-
grund der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, konsequent digitalisiert, um 
eine weitgehend digitale Antragstellung und Sachbearbeitung sicherzustellen. In 
Bereichen, in denen große Datenmengen durchsucht oder verglichen werden müs-
sen, wird der Einsatz von KI forciert. Beispielhaft sind hier in den Bereichen der 
Labore und der Forschung das Durchforsten der Messergebnisse mit spezifischen 
Algorithmen oder im Bereich der Informationssicherheit das automatisierte Über-
wachen von Protokolldateien der ITSysteme genannt. Hier kann die KI die Auf-
gabenerledigung erleichtern und damit durchaus einen Beitrag zur Ressourcen-
schonung leisten.

15.  wie die Digitalisierung den Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren ihrer An-
sicht nach verändern wird, insbesondere auch mit Blick auf die Potenziale 
und die Herausforderungen für die Landesverwaltung sowie die Auswirkun-
gen des demografischen Wandels.

Zu 15.:

Grundsätzlich hat die Digitalisierung erhebliche Auswirkungen auf den Arbeits-
markt, so insbesondere in Bezug auf die mögliche Substitution beruflicher Tätig-
keiten und die Anforderungen an die berufliche Aus und Weiterbildung. In der 
Arbeitsmarktforschung gibt es allerdings keine Hinweise darauf, dass der tech-
nologische Fortschritt insgesamt zu weniger Beschäftigung führt. Perspektivisch 
werden sich voraussichtlich neue berufliche Qualifikationen herausbilden und das 
Beschäftigungsvolumen auf hohem Niveau konstant bleiben. Neben der Digitali-
sierung bilden die demografische Entwicklung und die Dekarbonisierung weite-
re zentrale Herausforderungen für den allgemeinen Arbeitsmarkt. Bereits heute 
zeichnen sich Entwicklungen ab, dass in besonders nachgefragten Branchen und 
Fachrichtungen ein verknapptes Angebot besteht. Der beruflichen Qualifizierung 
ist daher ein besonderer Stellenwert beizumessen. 

Für die Landesverwaltung existieren vielfältige Potenziale. Hier lässt sich zu-
nächst eine Effizienzsteigerung durch Digitalisierung und Automation prognos-
tizieren. Auch ist zu erwarten, dass durch den Einsatz von Big Data verbesserte 
Entscheidungen auf Basis umfangreicher Analysen getroffen werden können. Die 
Digitalisierung bietet darüber hinaus das Potenzial, Services bürgerfreundlicher 
zu gestalten und verstärkt auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger ein-
zugehen, beispielsweise durch Online-Antragsverfahren und eine beschleunigte 
Bearbeitung. Im Bereich der Arbeitsplatzflexibilität wurde durch die Einführung 
des Homeoffice im Zuge der Coronapandemie schon vieles erreicht, aber auch in 
diesem Kontext gibt es noch weitere Potenziale. Nicht nur, um die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie weiter zu verbessern, sondern auch um sich der veränder-
ten Arbeitsmarktsituation in Richtung eines „Arbeitnehmermarktes“ zu stellen. 
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Gleichzeitig bestehen auch Herausforderungen für die Landesverwaltung. Digita-
lisierung erfordert qualifiziertes Personal, das im Umgang mit den neuesten Tech-
nologien und Tools vertraut ist. Die Landesverwaltung wird sicherstellen müs-
sen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die erforderlichen Fähigkeiten 
verfügen, und dementsprechende Schulungen und Qualifizierungen anbieten. Mit 
einer zunehmenden Digitalisierung steigt auch das Risiko von Datenschutzverlet-
zungen und Cyberangriffen. Nicht alle Bürgerinnen und Bürger haben Zugang zu 
digitalen Dienstleistungen oder die Fähigkeiten, diese zu nutzen. Die Landesver-
waltung und die Justiz müssen entsprechend sicherstellen, dass auf dem Weg in 
eine digitalisierte Zukunft alle mitgenommen werden. 

Mit Blick auf die Auswirkungen des demografischen Wandels kann die Digitali-
sierung dazu beitragen, dass der Arbeitsmarkt auch für ältere Arbeitskräfte länger 
attraktiv bleibt, indem sie die Arbeit leichter und zugänglicher macht. Dabei spie-
len flexible Arbeitsmodelle und umgebungen eine wichtige Rolle, da eine groß-
zügige Flexibilisierung auch für ältere Beschäftigte von großer Bedeutung ist. Der 
Einzug sowie die rasche Entwicklung von digitalen Technologien erfordern eine 
kontinuierliche Weiterbildung und lebenslanges Lernen für Beschäftigte jeden 
Alters. Die Landesverwaltung wird diesen Bedarf mit klugen und angepassten 
Schulungsangeboten abdecken müssen. Von einer generationenübergreifenden 
Zusammenarbeit kann die Landesverwaltung dann in hohem Maße profitieren, 
wenn ältere Beschäftigte, die über langjährige Erfahrungen verfügen, und jüngere 
Beschäftigte, die in der digitalen Welt aufgewachsen sind, gemeinsam an Lösun-
gen für ein modernes Verwaltungshandeln arbeiten.

In Vertretung

Moser
Ministerialdirektor
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